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Empfehlung zur finanziellen Unterstützung der Elternmitwirkungsgremien 
Die Finanzierung der EMW liegt in der Verantwortung der (Schul-) Gemeinden.  
Alle relevanten Fragen und Zuständigkeiten im Zusammenhang mit den Finanzen sind im Orga-
nisationsstatut der Schulgemeinde bzw. im EMW-Reglement geregelt.   
 
Die EMW soll demzufolge in die Budgetierung (der Gemeinde und der Schulleitung) einbezogen 
werden. Konkret bedeutet dies, es soll die Möglichkeit geschaffen werden, ein Jahresbudget oder 
Anträge für die finanzielle Unterstützung einzelner Projekte einzureichen, die in enger Zusammen-
arbeit mit der Schule durchgeführt werden.  

Beispiele:  
a) EMW Veranstaltung „Das erfolgreiche Bewerbungsgespräch““ 
b) EMW WB für alle Eltern zum Thema „Grenzen setzen – Grenzen finden“  
c) Finanzieller Beitrag pro Klasse  
d) Weiterbildung für den Elternvorstand zum Thema „Sitzungsleitung“ 
etc. 
 
Elterngremien rechnen – wie alle anderen der Schule unterstellten Stellen –innerhalb eines fest-
gelegten Budgets mit der Schule ab. 
 
 
Hinweise zu Haftungsfragen  
Am einfachsten hinsichtlich der Haftungsfrage ist es, wenn die Schule bzw. die Gemeinde immer 
auch als Veranstalter auftreten.  
Die Schulpflege soll die Tatsache, dass die Schule über eine EMW verfügt, welche Veranstal-
tungen durchführt, mit ihrer Haftpflichtversicherung besprechen und sicherstellen, dass die EMW 
in der Deckung eingeschlossen ist. 
 
Falls eine Veranstaltung in der unterrichtsfreien Zeit ohne Wissen und Mitwirkung der Schule 
stattfindet, sind die Eltern persönlich haftbar. Sie müssen sich selber um einen ausreichenden 
Versicherungsschutz (Haftpflichtversicherung) kümmern. 
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Rechtliche Vorgaben zum Sponsoring der EMW 
Beim Sponsoring sind die nachfolgend aufgeführten verbindlichen Bestimmungen des Schul-
rechts zu beachten: 
 
Volksschulgesetz Volksschulverordnung  
Drittmittel  
§ 67.  
1 Die Unterstützung der Schulen durch Dritte ist zulässig, soweit diese keinen Einfluss auf den 
Schulbetrieb nehmen können und die zur Verfügung gestellten Mittel nur ergänzenden Charakter 
haben. 
2 Die Herkunft der Mittel darf dem Ansehen der Volksschule und deren Zweck nicht widerspre-
chen. 
3 Die Schulpflege meldet der Direktion grössere Zuwendungen. 
 
Im Finanzreglement §19 heisst es dazu: 
§ 19. 1 Finanzielle Unterstützungen durch Dritte dürfen zweckgebunden sein. Weitere Bedin-
gungen sind unzulässig. Dritte dürfen in der Schule nicht unangemessen für sich oder das von 
ihnen betriebene Geschäft werben. 
2 Zuwendungen von Dritten, deren Produkte mit den Zielen der Volksschule nicht vereinbar sind, 
oder deren Namen von der Allgemeinheit mit solchen Produkten in Verbindung gebracht werden, 
sind unzulässig. 
3 Zuwendungen im Betrag von mehr als 5% der Jahresausgaben einer Gemeinde oder von mehr 
als Fr. 100 000 sind der Bildungsdirektion zu melden. In Teilbeträgen ausgerichtete Zuwendun-
gen sind zusammenzuzählen. Die Bildungsdirektion kann Auflagen machen oder die Annahme 
der Zuwendung untersagen.  
 
 


